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Management lebensbedrohlicher hochkontagiöser Infektionskrankheiten mit 
schwerwiegender Gefahr für die Bevölkerung 

 
 
Vorbemerkung 
 
Der folgende Infektionsalarmplan des Kreises Paderborn wurde nach Vorgaben des 
Seuchenalarmplanes NRW (Stand: April 2014) erstellt. Er wird als interne 
Verfahrensanweisung verwendet.  
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